
 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1024/2019/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 19.02.2019 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-450 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 13.03.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 26.03.2019 öffentlich 

 

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 
2018 
 
Sachverhalt: 
 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des II. Halbjahres 2018 belaufen sich 
auf 21.690,85 €. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (5.000 €) gewährleistet.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das II. Halbjahr 
2018 wird zur Kenntnis genommen.  
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___________________ 
     Weinberg 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2018 
 
 
 



Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach 

dem 

Haushalts-

plan 

Anordnungs-

soll
Mehrbetrag

davon 

bereits 

berichtet/ 

genehmigt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

€ € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8

Stand: 31.12.2018
00000.592010 Zuwendung anläßlich der Geburt von 

Kindern

5.000,00 6.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 gestiegene Anzahl von Geburten in 2018

02000.590000 Förderung der Betriebsgemeinschaft 1.200,00 1.492,10 292,10 0,00 292,10 Weihnachtsfeier für Mitarbeiter

02000.650000 Geschäftsausgaben 7.000,00 8.970,80 1.970,80 0,00 1.970,80 Tontechnik für GV-und BA-Sitzungen

13000.562000 Aus- und Fortbildung Feuerwehr 2.700,00 4.833,31 2.133,31 0,00 2.133,31 arbeitsmedizinische Untersuchungen, 

Atemschutzunteruchungen, Sanitäter-

fortbildungen, Brandschutzbeauftragter

13000.935010 Erwerb von beweglichem Vermögen 

Feuerwehr

14.074,67 15.273,65 1.198,98 0,00 1.198,98 Adalit-Leuchten mit Ladegerät sowie 

Tragkraftspritze

21110.540010 Kosten der Gebäudereinigung 

Grundschule

42.000,00 44.826,10 2.826,10 0,00 2.826,10 Tariferhöhungen sowie Glas- u. 

Rahmenreinigungen / Sonderreinigungen

29000.630000 Schülerbeförderungskosten 1.900,00 2.140,00 240,00 0,00 240,00 Abrechnung der Schulbusfahrten zum 

Schwimmunterricht

36000.510000 Verschönerung des 

Ortsbildes/Denkmalpflege

2.600,00 4.891,74 2.291,74 0,00 2.291,74 diverse Pflanzen für Parkanlagen; Reparatur 

Parkbänke

46020.520000 Geräteunterhaltung Kinderspielplätze 8.990,02 12.636,61 3.646,59 0,00 3.646,59 Reparatur Kinderspielgeräte

46400.500000 Gebäudeunterhaltung Kinderhaus 15.000,00 16.212,24 1.212,24 0,00 1.212,24 Anteil Brandschutzgutachten/Sicherheitspläne

56000.510000 Grundstückspflege Sportanlagen 53.000,00 54.753,04 1.753,04 0,00 1.753,04 Reparatur Flutlicht, Beregnungsanlage u. 

Tennisanlage

69100.500000 Unterhaltungskosten Gräben 3.100,00 3.735,17 635,17 0,00 635,17 Grabenräumungen

70000.713000 Umlage an den Abwasserzweckverband 287.000,00 288.047,01 1.047,01 988,60 58,41 gestiegene Abwassermengen gemäß Abrechnung 

2017

76000.500000 Gebäudeunterhaltung Himmelsbarg 25.000,00 26.637,78 1.637,78 0,00 1.637,78 Reparatur Heizungs- u. Abluftanlage; 

Reparaturverglasung

77100.550000 Fahrzeughaltung Bauhof 20.000,00 20.430,75 430,75 0,00 430,75 Reparatur Unimog-Anbaumulcher

77100.650000 Geschäftsausgaben Bauhof 1.500,00 1.791,28 291,28 0,00 291,28 Material für 1. Hilfe-Koffer

79100.713000 Kofinanzierung AktivRegion 3.200,00 3.272,56 72,56 0,00 72,56 gestiege Einwohnerzahl

21.690,85

Information des Bürgermeisters

für das 2. Halbjahr 2018 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht übersteigt. Die 

Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 

informieren. 

Gemeinde Moorrege
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1025/2019/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 19.02.2019 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3 / 904-450 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 13.03.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 26.03.2019 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 31.12.2018 im Verwaltungshaushalt auf 129.797,87 € sowie im 
Vermögenshaushalt auf 5.765,65 €.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausga-
ben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen sowie die Deckungsreserve.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haus-
haltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 129.797,87 € sowie  im Vermö-
genshaushalt mit 5.765,65 zu genehmigen.  
 
 
 
___________________ 
     Weinberg 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2018)    
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EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Stand: 31.12.2018 Verwaltungshaushalt

02000.655000 Gerichts- und 
Rechtsanwaltskosten

10.500,00 21.363,80 10.863,80 0,00 10.863,80 rechtsanwaltliche Beratungen u. Verfahrens-
begleitungen (Vertrag Sporthalle Himmelsbarg; 
Rechtsstreit zur Versagung der Baureife für ein 
Grundstück; Rechtsstreit über etwaige Beein-
trächtigungen, die gemeindliche Bäumen für ein 
Privatgrundstück verursachen)

46400.672000 Kostenausgleich gemäß 
Kindertagesstättengesetz

90.000,00 120.103,20 30.103,20 0,00 30.103,20 gestiegen Anzahl von Kindern in auswärtigen 
Kindertagesstätten

63000.510000 Unterhaltungskosten 75.000,00 104.055,89 29.055,89 0,00 29.055,89 Versackung Klinkerstraße; Bankettarbeiten; 
Leistungen der Straßen-meisterei (2005 - 2011); 
Baumpflegemaßnahmen Haselweg/ Achter de 
Schün; Streusalz; Kosten für die Beseitigung  
einer Ölspur (Mehreinnahme durch 
Kostenerstattung  in Höhe von 3.677 €)

90000.832000 Kreisumlage 1.964.100,00 1.970.976,15 6.876,15 0,00 6.876,15 Die endgültige Festsetzung der Verteilmassen 
im Finanzausgleich 2018 führt zu einer 
Veränderung der Umlagegrundlagen für die 
Berechnung der Kreisumlage

90000.832200 Amtsumlage 679.900,00 732.798,83 52.898,83 0,00 52.898,83 Festsetzung der endgültigen Umlagegrund-
lagen u. Anpassung des Amtsumlagesatzes

Summe 2.819.500,00 2.949.297,87 129.797,87 0,00 129.797,87

129.797,87

Vermögenshaushalt

76050.950000 Baukosten - Flachdach-
sanierung Himmelsbarg

180.000,00 185.765,65 5.765,65 0,00 5.765,65 Blitzschutz, Elektroarbeiten sowie endgültige 
Abrechnung Ing.-Honorar  

Summe 180.000,00 185.765,65 5.765,65 0,00 5.765,65

5.765,65

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Moorrege

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 

genehmigen

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschließl. 

Nachtrags-

haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1033/2019/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 21.02.2019 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 13.03.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 26.03.2019 öffentlich 

 

Ankauf der Bühne des Schulverbandes 
 
Sachverhalt: 
Am 20.01.2016 wurde vom Schulverband für die Mehrzweckhalle Am Himmelsbarg 
eine neue Bühne erworben. Die Gesamtkosten der Bühne inklusive Zubehör belie-
fen sich auf 26.566,29 €.   
Die Bühne wird im Wesentlichen für außerschulische Veranstaltungen in der Mehr-
zweckhalle genutzt. Im Rahmen der letzten Verbandsversammlung hat der Schul-
verband beschlossen, für die Nutzung der Bühne zukünftig ein Nutzungsentgelt zu 
erheben. 
Da die Bühne vorwiegend für Veranstaltungen der Gemeinde Moorrege bzw. deren 
Vereine genutzt wird, wurde der Bürgermeister beauftragt, mit dem Schulverband 
Verhandlungen über den Ankauf der Bühne zu führen.  
Im Rahmen der Sitzung soll über das Ergebnis der Verhandlungen berichtet und eine 
Entscheidung über den Erwerb der Bühne getroffen werden.  
 
 
 
Finanzierung: 
Der Haushalt der Gemeinde beinhalte keine Haushaltsmittel für den Erwerb der Büh-
ne, so dass eine Finanzierung durch Entnahme aus der Rücklage erforderlich ist.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
./. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, /Die Gemeindevertretung beschließt, die Bühne zu 
einem Preis von ____________________ vom Schulverband zu erwerben.   
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__________________ 
Weinberg 
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1007/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 11.12.2018 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 13.03.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 26.03.2019 öffentlich 

 

Antrag der Moorreger Karnevalisten e.V. auf Übernahme der Kosten für 
die Nutzung der Bühne, der Stühle und des Hausmeisterhonorars 
 
Sachverhalt: 
 
Die Moorreger Karnevalisten e.V. haben mit Schreiben vom 4.12.2018 einen Antrag 
auf Übernahme der Kosten für die Nutzung der Bühne, der Stühle und des Haus-
meisterhonorars gestellt. Aus dem Antrag (siehe Anlage) können alle Einzelheiten 
entnommen werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass bei einer positiven Beschlussfassung 
auch andere Vereine einen entsprechenden Antrag auf Kostenübernahme stellen 
werden. Es wird daher empfohlen eine allgemeine Beschlussfassung vorzunehmen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan 2019 nicht vorgesehen und 
müssten im I. Nachtragshaushaltsplan 2019 bereitgestellt werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dass die Ge-
meinde Moorrege für die Vereine aus der Gemeinde Moorrege mögliche Kosten für 
die Nutzung der Bühne und der Stühle nach Rechnungsstellung durch den Schulver-
band übernimmt. 
 
Entsprechende Haushaltsmittel werden zukünftig im Haushaltsplan zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Weinberg 
 
 
 
Anlagen:  
Antrag der Moorreger Karnevalisten e.V. 
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1009/2019/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 21.01.2019 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 13.03.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 26.03.2019 öffentlich 

 

Zuschussantrag vom Kulturforum Moorrege e.V. / Vereinsbus 
 
Sachverhalt: 
 
Das Kulturforum Moorrege e.V. hat mit Schreiben vom 27.12.2018 einen Antrag auf 
finanzielle Unterstützung zur Anschaffung eines Vereinsbusses gestellt.  
 
Die Erläuterungen können dem Antrag (siehe Anlage) entnommen werden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende finanzielle Mittel sind im Haushaltsplan 2019 nicht vorgesehen und 
müssten im I. Nachtragshaushaltsplan 2019 bereitgestellt werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dass die Ge-
meinde Moorrege dem Kulturforum Moorrege e.V. für die Anschaffung eines Ver-
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einsbusses eine einmalige Unterstützung in Höhe von ____________ Euro gewährt. 
 
Entsprechende Haushaltsmittel werden im I. Nachtragshaushaltsplan 2019 zur Ver-
fügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Weinberg 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1026/2019/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 20.02.2019 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 13.03.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 26.03.2019 öffentlich 

 

Antrag des Wassersportvereins auf Gewährung eines Zuschusses für 
Pflasterarbeiten auf dem Hafengelände 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 17.02.2019 bittet der Moorreger Wassersportverein e.V. die Ge-
meinde Moorrege um einen Investitionszuschuss für die Pflasterung der Auffahrt zum 
Hafengelände. 
Laut vorliegendem Angebot belaufen sich die voraussichtlichen Kosten auf 8.416,00 
€. Da der Verein die gesamten Kosten nicht aus eigenen Mitteln tragen kann, wird 
die Gewährung eines gemeindlichen Zuschusses beantragt. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
In der Vergangenheit wurden mehrfach gemeindliche Zuschüsse für Investitionsauf-
wendungen gewährt.  
Der Zuschussantrag des Moorreger Wassersportvereins aus dem Jahr 2018 für lau-
fende Kosten wurde mit dem Hinweis zurückgestellt, dass die Betriebskosten gegen-
über einmaligen Investitionskosten abgegrenzt werden mögen.    
 
 
Finanzierung: 
Im Haushaltsplan für das Jahr 2019 sind keine Mittel für einen Investitionszuschuss 
eingeplant. Sollte ein Zuschuss gewährt werden, müsste die Deckung durch Ent-
nahme aus der Rücklage erfolgen.   
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, dem Moorre-
ger Wassersportverein e.V. für die Pflasterarbeiten auf dem Hafengelände  

einen Zuschuss in Höhe von ___% der entstehenden Kosten, maximal 
____________ € zu gewähren. 
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___________________ 
Weinberg 
 
 
Anlagen: 
Antrag des Moorrege Wassersportvereins e.V. vom 17.02.2019  
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